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Inhalt:
Nr . 136. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 5. April 1928

zur Änderung der Bekanntmachung des Staatsministeriums
vom 13, April 1920 , betreffend die bei den Hochbauten an¬

zunehmenden Eigengewichte, Belastungen und die zulässigen
Beanspruchungen der Baustoffe,

Ur. 136.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Änderung der Bekannt¬

machung des Staatsministeriums vom 13. April 1920, betreffend
die bei den Hochbauten anzunehmenden Eigengewichte, Belastungen

und die zulässigen Beanspruchungen der Baustoffe.
Oldenburg , den 5. April 1928.

Auf Grund des Artikels 9 K 6 des Gesetzes vom
5. Dezember 1868, betreffend die Organisation des
Staatsministeriums , bestimmt das Staatsministerium:

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
13. April 1920, betreffend die bei den Hochbauten an¬
zunehmenden Eigengewichte, Belastungen und die zu¬
lässigen Beanspruchungen der Baustoffe , wird wie folgt
geändert:
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Im Abschnitt C. a) werden unter Nummer 4 in
der 15. Zeile die Worte „in Kraftwagenschuppen" ge¬
strichen.

In demselben Abschnitt wird als Nummer 11a—b
eingefügt:

lla . In Gebäuden zur Unterbringung von Personen-
und Lieferkraftwagen bis zu einem Gesamtgewicht
von 2500 KZ einschließlich Stoßzuschlag, Gewicht
des Wagenlenkers und der Betriebsstoffe , wenn
nicht größere Einzellasten (Raddruck) zu berück¬
sichtigen sind . 400 ÜA/in.2

llb . In Gebäuden zur Unterbringung von Lieferkraft¬
wagen bis zum Gesamtgewicht von 9 t einschließ¬
lich Stoßzuschlag, Gewicht des Wagenlenkers und
der Betriebsstoffe . 800 ÜK/n?

Bei Wagen über 9 t Gesamtgewicht ist die
Belastung entsprechend zu erhöhen.

Oldenburg , den 5. April 1928.

Staatsministerium.
Or . Driver.
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